
Grant Agreement mit Ausfüllhinweisen: 

 

Das Grant Agreement wird in Ihren Bewerbungsverlauf im Mobility Online generiert.  

Es ist ein Vertrag, indem Sie unterschreiben, dass Sie den  

Verpflichtungen des Erasmus+ Programms nachkommen werden! 

 

Zu Bearbeitung laden Sie bitte das Grant Agreement in Ihren Bewerbungsverlauf in  

Mobility Online herunter. 

 

Kontrollieren Sie im heruntergeladenen Word Dokument die Felder mit Ihren persönlichen Angaben. 

Sind alle persönlichen Daten/ Kontodaten & Infos Finanzamt korrekt ausgefüllt?  

 

Hinweis: Bitte geben Sie den Namen Ihres Finanzamtes ganz genau an. (z.B. Düsseldorf Altstadt,  

„nur Düsseldorf“ ist zu ungenau, da es in der Stadt Düsseldorf sieben Finanzämter gibt).  

Die Steuer Ident. Nr. ist zwingend erforderlich, sonst kann keine Stipendienauszahlung erfolgen.  

Sollten Sie noch keine Steuer Ident. Nr. besitzen, so erfragen Sie diese bei Ihrem Finanzamt. 

 

 

Diese Felder ergänzen Sie bitte im Word Dokument: 

Code: ISCED-F-Code: Siehe entsprechende PDF 

Anzahl der abgeschlossenen Hochschuljahre: In der Immatrikulationsbescheinigung finden Sie  

die Angabe zu Ihren abgeschlossenen Hochschulsemestern.  

Daher teilen Sie die Anzahl durch 2 um die abgeschlossenen Hochschuljahre zu ermitteln. 

 



 

 

 

Auf Seite 2 prüfen Sie bitte ebenfalls die folgenden Felder: 

 
Bei „der Gesamtbetrag umfasst“ sollte bitte das 1. Kästchen an 
 „Förderraten für die individuelle Unterstützung für physische Langzeitmobilität“ angekreuzt sein. 
  
Sollten Sie die Ehrenwörtliche Erklärung zu „Grünes Reisen“ einreichen wollen,  
so sollte auch Reisekostenbeihilfe (Betrag für Standardreisen oder grünes Reisen) angekreuzt sein an. 
Bitte lesen Sie dafür „Grünes Reisen mit Ausfüllhinweisen“ genau durch. 
 
Sollten Sie die „Ehrenwörtliche Erklärung zu Zusatzförderung im Erasmus Programm“ einreichen wollen,  
so sollte der „„Aufstockungsbeitrag (Top Up) für Studierende und Graduierte  
mit geringen Chancen auf Langzeitmobilität“ angekreuzt sein. 
Bitte lesen Sie dafür „Infoblatt Zusatzförderung – Aufstockung (Top Up)“ genau durch. 
 
Bei „der/die Teilnehmende erhält“ sollte bitte das 1. Kästchen an 
„finanzielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU“ angekreuzt sein. 
 
Sollte Ihrer Meinung nach, eine andere Auswahlmöglichkeit in Frage kommen, so sprechen Sie bitte das  
International Office an. 
 
 
 
Punkt 2.2 und 2.3: Hier steht die voraussichtliche Dauer Ihres Auslandsaufenthaltes:  
 
Anfangsdatum: Der erste Tag, an dem Sie für akademische Zwecke an der Partnerhochschule  
anwesend sind (z.B.: Anfangsdatum der ersten Veranstaltung, eine von der aufnehmenden Einrichtung,  
organisierte Begrüßungsveranstaltung oder Kurse zur sprachlichen bzw. kulturellen Vorbereitung).  
 
Enddatum: Der letzte Tag, an dem Sie bei der aufnehmenden Einrichtung für akademisch Zwecke  
anwesend sein müssen (z.B. Ende individuelle Prüfungsphase/Prüfungszeitraum, Pflichtvorlesung). 
 
Außerdem ist hier die Anzahl der finanzierten Reisetage angegeben. Generell werden 2 Reisetage  
gefördert. Wenn Sie „grün Reisen“ ist eine Zusatzförderung von bis zu 6 Reisetagen möglich. 
 

Das Budget des Stipendienprogramms Erasmus+, dass die HSD bewilligt bekommen  

hat, ermöglicht es uns, Ihren Auslandsaufenthalt bis zu 4 Monaten/ 120Tage zu fördern. 

 



 

 

 

 

 

Punkt 3.4.: Der Gesamtbetrag wird von der Datenbank Mobility Online bei Option 1 (und/ oder Option 3)  

generiert. Bitte kontrollieren Sie den Betrag.  

 

Berechnung Förderraten für die Mobilität: 

Ländergruppe 1: Monatsbetrag 600 Euro:  

Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande,  

Norwegen, Österreich, Schweden 

Ländergruppe 2: Monatsbetrag 540 Euro:  

Estland, Griechenland, Lettland, Malta, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Zypern 

Ländergruppe 3: Monatsbeitrag 540 Euro:  

Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Republik Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei, Ungarn  

 

Sollte die Zusatzförderung - Aufstockung (TopUp) für Sie in Frage kommen, dann erhalten Sie  

250€ monatlich zu den Förderraten der Mobilität.  

Bitte lesen dafür „Infoblatt Zusatzförderung – Aufstockung (Top Up)“ genau durch. 
 
 

Jede Mobilität wird mit 2 zusätzlichen Reisetagen gefördert 

Sollte "Grünes Reisen" für Sie in Frage kommen, dann können bis zu 6 zusätzliche Reisetage 

gefördert werden. 



Bitte lesen Sie dafür „Grünes Reisen“ mit Ausfüllhinweisen genau durch. 
 
Bitte lesen Sie ARTIKEL 7 - Versicherung genau durch! Es können Versicherungsnummern  
bestehender Versicherungen eingetragen werden, müssen aber nicht. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Bitte lesen Sie Artikel 8 – 19 Ihres im Mobility Online generierten Grant Agreements aufmerksam durch! 
 

Punkt 19.1. und Punkt 19.2.: Bitte setzen Sie jeweils ein Kreuzchen. 

 

Nachdem Sie die erforderlichen Daten im heruntergeladenen Grant Agreement ergänzt haben,  

laden Sie Ihr Grant Agreement in Mobility Online unterschrieben hoch.  

Seit dem WiSe 2025/2026 ist die Einreichung der unterschriebenen und eingescannten Kopie  

Ihres Grant Agreements in Mobility Online ausreichend. 

Das International Office prüft, unterschreibt und stempelt das Grant Agreement zeitnah.  

Sie erhalten eine vom International Office unterschriebene Kopie per E-Mail zurück. 

 

 

Die Auszahlung des Mobilitätszuschusses erfolgt in zwei Schritten:  

80 % zu Beginn des Aufenthaltes nach Vorlage von Grant Agreement und Learning Agreement,  

Immatrikulationsbescheinigung und Absolvierung des OLS Sprachtests.  

20 % nach Rückkehr nach Vorlage aller erforderlichen Erasmus-Unterlagen  
(EU-Survey-Onlineumfrage, Erfahrungsbericht, Transcript of Records, Letter of Confirmation). 
Das Top-Up für „Grünes Reisen“ wird mit der 2.Rate ausbezahlt. 


